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RS OGH 1974/1/24 7Ob243/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1974

Norm

ABGB §901 II5

ABGB §904

Rechtssatz

Soferne nach dem Sinn des Vertrages die Übertragung von Arbeiten an einen Vertragspartner durch einen Dritten

Geschäftsgrundlage des Kaufes ist, ist davon auszugehen, daß die verkaufte Sache nicht vor Übertragung dieser

Arbeiten übergeben werden soll.

Entscheidungstexte

7 Ob 243/73

Entscheidungstext OGH 24.01.1974 7 Ob 243/73
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